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K U N D M A C H U N G 
gem. § 60 Abs. 1 TGO 2001 

 
Es wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 
des Sanitätssprengels Zirl gem. § 93 Abs. 1 TGO 2001, in der Zeit vom 28.11.2023 bis 12.12.2023, 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt (Finanzabteilung) zur allgemeinen Einsichtnahme 
aufliegt. 
 
Innerhalb der Auflagefrist können die Gemeindebewohner während der Amtsstunden in den Entwurf 
des Voranschlages Einsicht nehmen und allenfalls beim Marktgemeindeamt Zirl schriftliche 
Einwendungen erheben. 
 
 

Der Bürgermeister 
Mag. Thomas Öfner e.h. 
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